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Hinweis für Transferpassagiere 

Tax + Duty Free Artikel, die Sie an Bord einer EU- bzw. Schwei-
zer Fluggesellschaft (z. B. Swiss International Air Lines) oder bei 
Ihrer Zwischenlandung am Flughafen Zürich eingekauft haben, 
dürfen in einer versiegelten Tasche mitgeführt werden, sofern 
ein Kaufbeleg desselben Tages vorliegt. 

Dies gilt auch für Produkte, die Flüssigkeiten enthalten, die an 
einem Flughafen innerhalb der EU, in der Schweiz, in Island, 
Norwegen, Singapur, Malaysia, Kanada und USA gekauft wur-
den. Diese dürfen in einer versiegelten Tasche und mit dem 
Kaufbeleg, welcher innerhalb der letzten 36 Stunden aus
gestellt wurde, durch die Sicherheitskontrolle mitgenommen 
werden. Tax + Duty Free Einkäufe aus anderen Staaten, die 
mehr als die zulässigen Flüssigkeitsmengen enthalten, sind laut 
EU-Vorschriften nicht erlaubt.

Taschen, die nicht der nachfolgenden ICAO-Norm entsprechen, 
müssen samt Inhalt von den Sicherheitskontrollorganen ab
genommen und der Vernichtung zugeführt werden.

Herkunftsstaat

Barcode

Kaufquittung

ICAO-Gütesiegel

Sicherheitsband

Warnhinweis�

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.flughafen-zuerich.ch/sicherheit oder  
www.bazl.admin.ch/passagiergepaeck
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Unbeschwert Reisen –  
die wichtigsten Sicherheits­
informationen auf einen Blick
Höchste Sicherheit am Boden sowie in der Luft ist das wich-
tigste Anliegen des Flughafen Zürich und aller Fluggesellschaf-
ten. Der Sicherheitsstandard orientiert sich an den internatio-
nalen Vorschriften. Vermeiden Sie Wartezeiten, indem Sie sich 
entsprechend auf die Sicherheitskontrolle vorbereiten.

Gefährliche Güter
Achten Sie darauf, dass in Ihrem Gepäck keine verbotenen 
Gegenstände enthalten sind. Grundsätzlich verboten sind 
Gegenstände im Handgepäck, die als Waffe verwendet werden 
können, sowie jegliche Brennstoffe die Dämpfe verursachen.

Grundsätzlich verboten:
Diese Gegenstände 
dürfen weder im 
Handgepäck noch 
im aufgegebenen 
Gepäck mitgeführt 
werden (Auswahl 
unvollständig).

Nur im aufgegebenen Gepäck erlaubt:
Diese Gegenstände 
dürfen nur im auf
gegebenen Gepäck 
mitgeführt werden 
(Auswahl unvoll-
ständig).
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Flüssigkeiten im Handgepäck

Die Vorschriften der Europäischen Union (EU) über Flüssig-
keiten im Handgepäck gelten auch in der Schweiz, das heisst 
für Passagiere, die aus der Schweiz abfliegen oder als Transfer
passagiere hier umsteigen. 

Im Handgepäck erlaubt sind nur Behälter von Flüssigkeiten, 
Gels, Crèmes usw. bis zu einer max. Grösse von 100 ml (1 dl)
• �Die Behälter (Tuben, Dosen, Fläschchen) müssen locker 

in einen durchsichtigen, verschliessbaren Plastiksack 
(z. B. Gefrierbeutel) von maximal 1 Liter Inhalt passen. 

• �Der Plastikbeutel muss bei der Sicherheitskontrolle am Flug-
hafen vorgezeigt werden. 

• �Pro Person ist ein Plastikbeutel erlaubt. Gilt auch für Kinder 
und Säuglinge. 

Ausgenommen von der Regelung sind:
• �rezeptpflichtige flüssige Medikamente in der Menge, die für 

die gesamte Reise benötigt wird. Arztzeugnis mitnehmen. 
• �frei verkäufliche Medikamente (Nasensprays, Linsen-Reini-

gungsflüssigkeit) in der für die Reise benötigten Menge. 
• für die Reise benötigte Menge an Säuglingsnahrung.

Duty Free Artikel können weiterhin auch in grösseren Mengen 
als 100 ml erworben werden. Diese werden von den Geschäften 
in einen Plastiksack eingeschweisst; öffnen Sie diesen erst nach 
Ihrer Flugreise.

1-Liter-Plastikbeutel sind überall im Handel erhältlich
Der Beutel muss mittels Druck- oder Zippverschluss wieder
verschliessbar sein. Schnur, Gummiband o. a. sind nicht 
erlaubt.

Druck- oder 
Zippverschluss

Plastikbeutel:
• Volumen max. 1 Liter
• wiederverschliessbar 
• transparent 

Zügig durch die Sicherheitskontrolle

Alles in die Handtasche oder die Jacke
Verstauen Sie kleinere elektronische Geräte, metallische 
Gegenstände, Schlüssel, Portemonnaies und Mobiltelefone in 
der Jacke oder in der Handtasche und legen Sie diese in einen 
Behälter an der Sicherheitskontrolle.

Plastikbeutel mit Flüssigkeiten separat
Legen Sie den Plastikbeutel mit den Flüssigkeiten in den 
Behälter.

Laptops auspacken
Nehmen Sie den Laptop aus der Schutzhülle oder Mappe und 
legen Sie ihn in einen separaten Behälter. 

Einpackzonen
Nach der Sicherheitskontrolle finden Sie die Einpackzonen, wo 
Sie in Ruhe wieder alles einpacken und die Behälter der Sicher-
heitskontrolle verstauen können. 

Nicht sicherheitskonform
Behältnisse mit Flüssigkeiten, Gels oder vergleichbaren Sub
stanzen, die mehr als 100 ml enthalten sowie nicht den Sicher
heitsbestimmungen entsprechen, werden an der Sicherheits-
kontrolle abgenommen und entsorgt. Bitte entsorgen Sie 
allfällige Getränkeflaschen vorgängig.


